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Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Hokir/14/7997
öffentlich
14.01.2014
Carola Mertins

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 der Gemeinde Hohen-
kirchen für den nordöstlichen Teil der Ortslage Hohen 
Wieschendorf im Verfahren der Innenentwicklung nach § 13a 
BauGB
Hier:               Abwägungs- und Satzungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
Gemeindevertretung Hohenkirchen

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen hat in ihrer Sitzung am 
09.10.2013 die geänderten Entwurfsunterlagen mit einem verkleinerten 
Plangeltungsbereich gebilligt und zur erneuten öffentlichen Auslegung bestimmt. Die 
Planunterlagen lagen in der Zeit vom 29. Oktober 2013 bis einschließlich 29. 
November 2013 im Amt Klützer Winkel öffentlich aus. Die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurden von der erneuten Auslegung benachrichtigt und 
mit Schreiben vom 29.10.2013 um Abgabe einer erneuten Stellungnahme gebeten. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen im 
Verfahren abgegeben. Während der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung wurden 
fristgerecht Stellungnahmen von der Öffentlichkeit zur Planung abgegeben.

Die Gemeinde Hohenkirchen hat die im Planverfahren eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen gesammelt, bewertet und gewichtet.
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Stellungnahmen und
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.

Darüber hinaus liegen Stellungnahmen vor, die keine abwägungserheblichen 
Belange beinhalten und somit zur Kenntnis genommen werden.
Die Zusammenfassung und die Abwägungsvorschläge zu den einzelnen 
Stellungnahmen als Gegenüberstellung sind dieser Beschlussvorlage als Anlage 
beigefügt. Die Abwägungsvorschläge sind durch die Gemeindevertretung zu beraten 
und zu entscheiden.
Die Planunterlagen sind um die Ergebnisse der Abwägung zu ergänzen. Die 
Einarbeitung der Abwägungsergebnisse führt nicht zu einer erneuten Auslegung der 
Planunterlagen.

Die Gemeinde hat das Planverfahren vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung 
der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiterer Fortentwicklung 
des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) begonnen und führt das 
Planverfahren gemäß § 233 Abs. 1 BauGB nach den bisher geltenden 
Rechtsvorschriften zu Ende.
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Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 22 ist alsdann ortsüblich bekannt zu 
machen und die Berichtigung des Teilflächennutzungsplanes ist vorzunehmen. 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt:
1. Die während der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 

BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB, der erneuten Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4a Abs. 3 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen hat die Gemeinde Hohenkirchen unter 
Beachtung des Abwägungsgebotes mit folgendem Ergebnis, wie im 
Abwägungsvorschlag (Anlage 1) dargestellt, geprüft. Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die 
Gemeinde Hohenkirchen zu Eigen und ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. 
Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen.

3. Aufgrund des § 10 BauGB i.V.m. § 13a BauGB sowie nach § 86 LBauO M-V 
beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen den 
Bebauungsplan Nr. 22 für den nördlichen Teil der Ortslage Hohen 
Wieschendorf begrenzt
- nordwestlich: durch die Straße „Zur Huk“,
- südöstlich: durch landwirtschaftliche Nutzflächen an der Straße 

„Zum Anleger“,
- südwestlich: durch die vorhandene Bebauung in der Straße 

„Zum Anleger“ Nr. 34, Nr. 32, Nr. 30 und Nr. 28,
- westlich: durch die vorhandene Bebauung Nr. 9 in der Straße 

„Zur  Huk“,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie den 
örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen, als 
Satzung.

4. Die Begründung wird gebilligt. 
5. Der Beschluss der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 durch die 

Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen ist nach § 10 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der 
Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

6. Die Verwaltung wird beauftragt, den Teilflächennutzungsplan zu berichtigen. 

Finanzielle Auswirkungen:
Werden vom Investor getragen. 

Anlagen:
1. Abwägungsunterlagen
2. Zusammenfassung
3. Satzung (Planzeichnung (Teil A) und Textteil (Teil B)
4. Begründung

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Hokir/13/7920
öffentlich
02.12.2013
Carola Mertins

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz im 
Zusammenhang mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 
(Am Anleger an der Wohlenberger Wiek)
Hier: Stellungnahme als Nachbargemeinde
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
Gemeindevertretung Hohenkirchen

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz stellt die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes auf, um die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ferienbebauung auf dem Anleger zu schaffen 
und eine Gastronomieeinrichtung an Land zu integrieren.
Landseitig sollen Parkplätze für die Ferienhäuser errichtet werden. 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes werden bisherige Verkehrsflächen auf dem 
Anleger sowie dem nordöstlichen Bereich des Sonstigen Sondergebietes Hafen zu 
Sondergebietsflächen Maritimes Feriengebiet. Ein Teil der bisherigen Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Strand wird zu Sondergebietsflächen Versorgung und Infrastruktur. Die 
bisher vorgesehene Fläche für Versorgung und Infrastruktur soll vergrößert werden.
Die restlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Strand bleiben Grünflächen bzw. 
Strandflächen. Hier ergeben sich keine wesentlichen Änderungen zu den bisherigen 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Der Bereich der Verkehrsflächen auf der Straße 
am Anleger wird zu Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung. Weiterhin erfolgt eine 
Rücknahme des Sondergebietes Mole.
Die Gemeinde Hohenkirchen kann Anregungen und Bedenken geltend machen. 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt zur 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz im Zusammenhang mit der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 11 (Anleger an der Wohlenberger Wiek) weder Anregungen noch 
Bedenken zu äußern. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
1. Auszug Plan

Begründung - Protokollant

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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- Baugesetzbuch  (BauGB)  in  der Fassung  der  Bekanntmachung  vom  23. September 2004  (BGBI. I S. 2414), 
  zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509);

- Verordnung  über  die  bauliche  Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung
  der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 3 des Investitionser-
  leichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466);

- Verordnung   über  die  Ausarbeitung   der  Bauleitpläne   und  die  Darstellung  des  Planinhaltes  (Planzeichen-
  verordnung 1990 - PlanzV 1990) vom  18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58);  zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 
  22.07.2011 BGBl. I S. 1509.

- Landesbauordnung   Mecklenburg-Vorpommern  (LBauO  M-V)  in   der  Fassung    der  Bekanntmachung   vom 
  18.   April  2006   (GVOBl. M-V S. 102),  zuletzt   geändert   durch   Artikel  2 des  Gesetzes  vom  20.  Mai  2011 
  (GVOBl. M-V S. 323).

- Kommunalverfassung für  das  Land  Mecklenburg-Vorpommern  (KV M-V)  in  der  Fassung  vom  13. Juli 2011
  (GVOBl. M-V S. 777).   

7. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES MIT 
DARSTELLUNG DER ZUKÜNFTIGEN FLÄCHENNUTZUNG

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom ....................... . 
Die   ortsübliche  Bekanntmachung  des  Aufstellungsbeschlusses  ist  durch Veröffentlichung  im Internet am 
........................ erfolgt. 

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  Belange nach  § 4 Abs. 1 BauGB  
ist mit Schreiben vom  .................., auch  im  Hinblick auf  den  erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung, erfolgt.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom ..................... bis zum 
.................... während der Dienststunden des Amtes durchgeführt. Die ortsübliche Bekanntmachung ist durch 
Veröffentlichung im Internet am ....................... erfolgt. 

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister

Die  für die  Raumordnung  und  Landesplanung  zuständige  Stelle  ist  beteiligt worden.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB ist mit Schreiben vom ................ erfolgt.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die Behörden  und  sonstigen  Träger  öffentlicher  Belange sind  nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die  Stadtvertretung  hat  am  ...................  den  Entwurf  der   7. Änderung  des  Flächennutzungsplanes  mit 
Begründung inkl. Umweltbericht bestimmt.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Der Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie  die Begründung  inkl. Umweltbericht  haben
in der Zeit vom ................... bis zum ................ während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich  
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während  der  Auslegungs-
frist von jedermann schriftlich oder zur  Niederschrift  vorgebracht werden können, im Internet am ..................
sowie durch Aushang vom ................... bis zum .................. ortsüblich bekanntgemacht worden. Dabei wurde 
bekannt zu geben, dass Umweltbericht,  umweltrelevante Erhebungen und umweltrelevante Stellungnahmen 
zu .........................  , mit öffentlich ausliegen werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass nicht  innerhalb der 
öffentlichen Auslegefrist abgegebene Stellungnahmen  bei der  Beschlussfassung  über die 7. Änderung  des 
Flächennutzungsplanes  nach  § 4a Abs. 6 BauGB  unberücksichtigt  bleiben  können, wenn  die  Stadt  Klütz 
deren Inhalt nicht  kannte  und  nicht  hätte  kennen  müssen  und  deren  Inhalt  für  die Rechtsmäßigkeit des 
Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist. Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind 
von der öffentlichen Auslegung mit Schreiben vom ....................... unterrichtet worden.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die Stadtvertretung hat  die vorgebrachten Stellungnahmen der  Öffentlichkeit sowie die  Stellungnahmen der 
beteiligten Behörden und sonstigenTräger öffentlicher Belange, sowie der Nachbargemeinden am .................
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 
 
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am ................. von der Stadtvertretung beschlossen. 
Die Begründung inkl. Umweltbericht wurde am ..................  gebilligt.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die Genehmigung  der  7. Änderung  des Flächennutzungsplanes wurde mit Verfügung der Landrätin des 
Landkreises Nordwestmecklenburg vom ........................ Az.: ................................................... 
- mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt.

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister

Die Nebenbestimmungen wurden durch den Betrittsbeschluss der Stadtvertretung vom ...................... erfüllt. 
Die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit Erlass der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg vom 
.......................... Az.: ....................................................... bestätigt.

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister

Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit am .................... ausgefertigt. 

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die Erteilung der  Genehmigung  der 7. Änderung  des  Flächennutzungsplanes  sowie die Stelle, bei der der 
Plan, die Begründung  inkl. Umweltbericht  und  die zusammenfassende  Erklärung  auf  Dauer  während der  
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann  und  über den  Inhalt Auskunft  zu  erhalten ist, sind
im Internet am ................... in  der "OZ" am ....................... ortsüblich bekanntgemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die  Geltendmachung der  Verletzung von  Verfahrens- und  Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB) hingewiesen worden. 
Die  7. Änderung des  Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz ist mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung 
am ......................... wirksam geworden. 

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister  

AUSZUG AUS DEM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN SOWIE SEINER 1. ÄNDERUNG UND 
2. ÄNDERUNG MIT DARSTELLUNG BISHERIGER FLÄCHENNUTZUNG

STADT KLÜTZ
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
  

7. ÄNDERUNG
IM ZUSAMMENHANG 
MIT DER 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 11

VORENTWURF
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Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Hokir/14/8022
öffentlich
16.01.2014
Richter, Ilona

Beschluss zur Gestaltung Toilettencontainer
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
Gemeindevertretung Hohenkirchen

Sachverhalt:

Der Zweckverband Grevesmühlen bietet die Neugestaltung der Toilettencontainer für die 
Gemeinde an.
Geplant ist eine farbliche Gestaltung durch morpho-graffiti.
Die Gemeinde wird aufgefordert bei Interesse hierzu Gestaltungswünsche der Flächen 
mitzuteilen.  

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt die Neugestaltung der
Toilettencontainer gemäß den Anregungen des Bauausschusses. 

Finanzielle Auswirkungen:
572,00 € / netto pro Container = 680,68 € 

Anlagen:
Anschreiben Zweckverband

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Hokir/14/8023
öffentlich
16.01.2014
Domres, Maren

Antrag auf Erlass eines Bebauungsplanes in Hohen Wieschendorf
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
Gemeindevertretung Hohenkirchen

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 17.12.2013 wird der Antrag gestellt, einen Bebauungsplan auf Kosten 
des Antragstellers zu erlassen.
Das Grundstück liegt in Ortsrandlage von Hohen Wieschendorf.
Die Begründung ist dem Antragsschreiben zu entnehmen.
 
Bei Zustimmung der begehrten Bauleitplanung bedarf es des Abschlusses eines 
städtebaulichen Vertrages. Darin wird u. a. die Kostenübernahme aller anfallenden Kosten 
durch den Antragsteller geregelt. Ein Planungsbüro ist festzulegen bzw. zu empfehlen.   

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt dem Antrag auf Erlass eines Bebauungsplanes in der 
Ortslage Hohen Wieschendorf gemäß beigefügtem Antrag auf Kosten des Antragstellers 
stattzugeben. 

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlagen:
Antrag vom 17.12.2013
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zu TOP 12

10 von 12 in Zusammenstellung



zu TOP 12

11 von 12 in Zusammenstellung



zu TOP 12

12 von 12 in Zusammenstellung


	Ö Top 8 GV Hokir/14/7997
	Ö Top 10 GV Hokir/13/7920
	Ö Top 10 GV Hokir/13/7920 Anlage 01 'Vorentwurf'
	Ö Top 11 GV Hokir/14/8022
	Ö Top 11 GV Hokir/14/8022 Anlage 01 'Schreiben Zweckverband'
	Ö Top 12 GV Hokir/14/8023
	Ö Top 12 GV Hokir/14/8023 Anlage 01 'Scan20140116183010'

